












 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

im Hinblick auf die Entfernung zwischen den nach 2015 verbleibenden Standorten, auf die zeitliche Befristung von BFG 

und um die BFG Aufgabenbereiche zu gewährleisten, hat die Oberste Dienstbehörde die Genehmigung erhalten, die 

Mobilitätsbeihilfe in den folgenden Bereichen zu aktualisieren: 

a.       Verlängerung der Mobilitätsbeihilfe von 12 auf 25 Monate für alle DEL Beschäftigten, deren neues                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Beschäftigungsverhältnis im Rahmen der Versetzung am oder nach dem 01. Januar 2016 in Kraft tritt. 

b.       Erhöhung des Anspruchs zur Zahlung von Fahrtkosten für eine wöchentliche Hin- und Rückfahrt,  

        anstatt einer monatlichen Hin- und Rückfahrt. 

 

Auf Drängen der HBV wird sich auch für alle DEL Arbeitnehmer, die am 01. Januar 2016 bereits Mobilitätsbeihilfe 

beziehen, der genehmigte Zeitraum zur Zahlung von Mobilitätsbeihilfe von 12 auf 24 Monate verlängern. 

  

Mit besten Grüßen 

Klaus Niehaus  

HBV HQ BFG | Klaus Niehaus | Vorsitzender 

Detmolder Str. 440 | 33605 Bielefeld | BFPO 140 

Tel.: 0521-9254-3262 | Fax: 0521-9254-3396 

hbv.hq.bfg@gmail.com 
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